
Amtliche Bekanntmachung Nr. 442/2025 
des Amtes Mitteldithmarschen 
für die Gemeinde Albersdorf 

 
2. Satzung zur Änderung der Satzung 

der Gemeinde Albersdorf 
über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) in der Fassung vom 01.01.2021 
 
 

Auf Grund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur Zeit 
gültigen Fassung und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1 und 3 Abs. 1 S. 1 und Abs. 6 KAG des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 09.12.2025 folgende Sat-
zung erlassenen: 

 
Artikel 1 

Änderungen 
 

§ 7 - Steuerbefreiung - erhält folgende Fassung: 
 

i) Assistenzhunde im Sinne des § 12e Absatz 3 des Behindertengleichstellungsge-
setzes (BGG), die gemäß §§ 12f und 12g BGG ausgebildet und zertifiziert sind. 
Assistenzhunde im Sinne des § 3 Abs.1 der Assistenzhundeverordnung (AHundV) 
sind insbesondere: Blindenführhunde, Mobilitäts‑Assistenzhunde, Signal‑Assis-

tenzhunde, Warn‑ und Anzeige‑Assistenzhunde sowie Assistenzhunde für Men-
schen mit psychosozialen Beeinträchtigungen (PSB‑Assistenzhunde). Der Nach-
weis erfolgt durch Vorlage eines gültigen Menschen Assistenzhund‑Ausweises ge-
mäß § 22 Absatz 1 AHundV. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderung tritt mit Ablauf des 31.12.2025 in Kraft. 
 

Albersdorf, den 09.12.2025 
 
gez. 
 
Gemeinde Albersdorf 
Sven Voß 
1. Stv. Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung wird am 16.12.2025 durch Bereitstellung auf der Internetseite des 
Amtes Mitteldithmarschen unter der Adresse www.mitteldithmarschen.de veröffentlicht.  
 
Meldorf, den 16.12.2025 
 
Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor- 
gez. Stefan Oing 
-Amtsdirektor- 


